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Anerkennung des International Baccalaureate (IB)  

Prüfungstermine Mai und November 2020 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.12.2020) 

 

 

1. Nach Prüfung der Unterlagen stimmt die Kultusministerkonferenz einer 

Anerkennung der von der International Baccalaureate Organization (IBO) für den 

Prüfungsjahrgang Mai 2020 ausgefertigten Bildungsnachweise über den erfolgreichen 

Abschluss des zweijährigen IB-Programmes auf der Grundlage der die IB-Prüfungen 

ersetzenden schulischen Ersatzleistungen für alle Bewerbungstermine als 

Hochschulzugangsberechtigung gemäß „Vereinbarung über die Anerkennung des 

‚International Baccalaureate Diploma/Diplôme du Baccalauréat International‘“ 

(Beschluss der KMK vom 10.03.1986 i. d. F. vom 07.03.2019) zu.  

 

2. Die Kultusministerkonferenz stimmt einer Anerkennung der von der International 

Baccalaureate Organization (IBO) für den Prüfungsjahrgang November 2020 

ausgefertigten Bildungsnachweise über den erfolgreichen Abschluss des zwei-

jährigen IB-Programmes auf der Grundlage der die IB-Prüfungen ersetzenden 

schulischen Ersatzleistungen für alle Bewerbungstermine als Hochschulzugangs-

berechtigung gemäß „Vereinbarung über die Anerkennung des ‚International 

Baccalaureate Diploma/Diplôme du Baccalauréat International‘“ (Beschluss der KMK 

vom 10.03.1986 i. d. F. vom 07.03.2019) zu. 


